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(akg) Am 18.02.16 wies das Verwaltungsgericht Hannover 
eine Klage des Fernsehsenders RTL ab (Az.: 7 A 13293/15), 
der sich gegen eine Beanstandungsverfügung der Nieder-
sächsischen Landesmedienanstalt (NLM) wehren wollte.

Die NLM hatte die Produktplatzierung des Schokoladen-
kekses „Leibnitz Pick up“ in einer Folge der anspruchsvol-
len Fernsehreihe ‚Ich bin (k)ein Star – Holt mich hier raus!‘ 
als unzulässig beanstandet, da diese zu stark hervorgeho-
ben wurde.  In der entsprechenden Folge war die Beloh-
nung für eine erfolgreich abgeschlossene Prüfung der be-
mitleidenswerten Teilnehmer u.a. eine Großpackung „Pick 
up“. Diese wurde unter Jubel der Dschungelbewohner lust-
voll verzehrt. Zudem wurde später nochmal über das sog. 
„Dschungeltelefon“, das bekanntlich im Dschungel an je-
der Ecke zu finden ist, auf den Schokokeks Bezug genom-
men und zwar mit Sätzen wie: „Man weiß gar nicht, wie man 
wirklich diese kleinen Dinge im Leben jetzt auf einmal zu 
schätzen weiß. Das ist eine Geschmacksbombe“, „Die süße 
Schokolade war absolut ein Traum. Ich hätte gern alle fünf 
Riegel auf einmal gegessen, muss ich gestehen“, „Ham-
mer, krass, lecker, yummi“, „Geil“, „War echt traumhaft. 
Ich möchte einfach mehr“, „Das hat wirklich alles: Kara-
mell, Schokolade und Keks. Was will man mehr?“, „Kannst 
Du Dich auch vermehren?“ .

Der Rundfunkstaatsvertrag erlaubt unter bestimmten Vo-
raussetzungen eine Produktplatzierung u.a. in Sendungen 
der „leichten Unterhaltung“. Eine dieser Voraussetzungen 
ist, dass das Produkt nicht zu stark herausgestellt wird.

Das Verwaltungsgericht gab der NLM insofern Recht, als 
dass das Produkt zu sehr hervorgehoben und damit „zu 
stark herausgestellt“ wurde. Eine Herausstellung sei im 
Sinne des Rundfunkstaatsvertrages zu stark, wenn der 
Werbezweck das Sendungsgeschehen dominiere und der 
natürliche Handlungsablauf ihm gegenüber in den Hinter-
grund gerückt sei.

Hier kann sich der geneigte Leser fragen, ob es nicht ein 
Vorteil für jeden Zuschauer ist, wenn er nicht weiter dem 
„natürlichen Handlungsablauf“, der Krönung der medi-
alen Unterhaltung mit den unablässigen verbalen Total-
ausfällen folgen muss, sondern sein Hirn sich endlich mit 
Werbung für schokoladene Versuchungen befassen darf. 

Das Verwaltungsgericht aber urteilt: leider nein! Die Pro-
duktplatzierung und der damit verbundene Werbezweck 
waren zu dominant. Wenn der Zuschauer sich diesen Wahn-
sinn also antut, dann darf er nicht durch zu viel Werbung 
abgelenkt werden... schade eigentlich.
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1. Versicherungen

 Kranken-/ Pflegeversicherungen

 Unfallversicherung

 Lebensversicherung / Risiko-LV,
die ab 1.1.05 beschlossen wurden

 Rentenversicherung

 Privat-Haftpflichtversicherung

 Kfz-Versicherung

 Altersvorsorge „Riester“ (Bescheinigung der Vers.
+ Sozialversicherungs-Nr.)

 Berufliche Vers. (Arbeits-Rechtsschutz,
Berufs-/ Amtshaftpflicht, Unfallvers.)

2. Spenden

3. Krankheitskosten

 Brille, Medikamente, Zuzahlungen,
Arzt-/Zahnarztrechnungen etc.

 Aufstellung der gefahrenen km (bei Fahrten zu
Ärzten, Krankenhaus etc.)

 Aufstellung der erstatteten Krankheitskosten

4. Zinseinkünfte
(wenn Freistellungsauftrag überschritten wurde
oder Steuerbescheinigungen vorliegen)

 Aufstellung der Guthaben-Zinsen aller Sparkon-
)

inkl. der freigestellten Zinseinkünfte

 erhaltene Steuerbescheinigung

5. Arbeitnehmer



 Anlage VL (= vermögenswirks. Leistung)

 Beiträge Gewerkschaft, Berufs-Verband

 Fortbildungen (Teilnahme-Bescheinigung,
Kursgebühr, km-Angabe)



 sonstige Rechnungen -berufsbedingte

• Arbeitskleidg./ -Schuhe, Werkzeug,
Bewerbungskosten

• Fachliteratur
• Telefon-, Internetkosten

(berufl. Anteil, falls einzeln ermittelbar)

• Computer, Büroeinrichtung etc.
• Bescheinigung Arbeitslosengeld,

Krankengeld, Mutterschaftsgeld etc.

6. Sonstiges
 Letzter Einkommensteuer-Bescheid

 letzte Rechnung Steuerberater

 Unterhaltszahlungen an bedürftige 
Personen/Nachweise/Gerichtsurteil etc.

 Nachweise der haushaltsnahen 
Dienstleistungen/
Handwerkerleistungen

7. Vermietung
 getrennt nach Gebäuden - 


 Aufstellung Umlagen / Nebenkosten 
(inkl. Nachzahlung, Erstattung)

 Bescheinigung Schuld-/ Darlehnszinsen

 Rechnungen über Reparaturen,

 Grundabgaben, Strom, Heizung, Wasser, 
Schornsteinf., Hausversicherungen,

 sonstige Ausgaben

8. Selbstständige Arbeit, 
Nebenberufliche Einnahmen

 Aufstellung der Einnahmen

 Rechnungen und Ausgaben

 Aufstellung Fahrten (km-Angaben)

9. Kinder
 Allgemeine Daten (z.B. Name, Vorname, 

Geburtstag, ggf.abweichendes Elternteil, 
Wohnort etc.)

 Nachweise Kinderbetreuungskosten (z.B. 
Kindergarten, Horte, Schulgeld etc.)

10. Volljährige Kinder
 Nachweis bei Berufs-, Schulausbildung 

(z.B. Ausbildungsvertrag, 
Studienbescheinigung, etc.)

 Adresse bei auswärtiger Unterbringung 
+ Zeitraum

 Bei eigenen Einkünften: Nachweis,
z.B. Lohnsteuerkarte, BaFöG-Bescheid, 
Zinseinkünfte etc. 
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